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GEMEINDE LANG 

Flächenwidmungsplanänderung  5.04  "Hochfellner, Haibl-Lackner, Kicker"  

Vereinfachtes Verfahren gem. StROG 2010, §39 

 
Termine des Verfahrens 

 

Vorbesprechungen und Ausarbeitung von  

Bebauungskonzepten  Mai 2015 bis April 2016 

 

Örtliche Besichtigung mit Naturaufnahme am 15/03/2016 

 

Weitere Besprechungen und Strukturkonzepte bis April 2016 

 

Antrag auf Änderung schriftlich durch die Gemeinde am  18/04/2016 

 

Anhörung der Betroffenen 

schriftliches Anhörungsverfahren von 03/06/2016 

 bis 17/06/2016 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurden keine Einwendungen | Stellungnahmen und eine 
Leermeldung eingebracht (näheres siehe Anhang) 

 

Gemeinderatsbeschluss  am ....../....../........ 

 

Kundmachung an der Amtstafel  lt. Stmk. Gemeindeordnung 1967 von  ....../....../........ 

 bis  ....../....../........ 

 

 

Rechtskraft erlangt am  ...................................... 
 

Übermittlung der Unterlagen an die Stmk. Landesregierung (A13) zur 

Prüfung der Gesetzmäßigkeit: am ....../....../........ 

 

Genehmigung durch die Stmk. Landesregierung A13 am ....../....../........ 
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Gemeinde Lang
KG 66137 Langaberg

Änderung 5.04 "Hochfellner, Haibl-Lackner, Kicker"
Vereinfachtes Verfahren gem. StROG 2010, §39

Katastergrundlage DKM vom 18/10/2010 (siehe Wortlaut zur Änderung)

CA
CA

CA

CA

CA

CACA

CA

CA

CA
CA

CA
CACA

CA

CA

CA
CACACACA CACACACA

CA

CA
CA
CA
CA

CA
CA
CA
CA

0 W
eg

00

1

0

0

1

0

0

0

11 Bruckenweber

0

1

11

101 Weg1

1
1

1

1

W
e

g

0

0en
1 11

1

1

W
eg

11 1

1

W
eg

0 11

1

0 1

1

0v

10Weg
Weg

1

1

1 1 111

1

0

0

W
e
g

11

1 01
11 1

11

1 01

1 11 1

0
0

1 01 0 0

1

00 1

1 1

0 10 1

1 10 1

11

W
eg

0

11 0 0 1

1 01

1Langaberg0 1

1

1111

1 W
e
g

11
111 1

1

1W
eg 1

1 1

00

1

1

W
eg

0 1

10

1 1 1Weg

1 1 11

0 W
eg

1

1 10 0

1

1

1
1 1

00

0 11

1

0

11

1 0Weg

1 1

1

00

1 1W
eg

0 0 0

01

1 101

0

0

1

1Weg

1 1

0Tonyjosl

1 1

0

1

00

W
eg

1 Weg

11

1Weg

00 11

W
e

g11

Weg

1

10

0

1W
e
g

10

W
e

g

1 10

1

0W
eg

0

1

0

0 00

10

Weg
Weg

1

1 1

01

01 Weg
0

11

1

1

1 11

0

0

1 11

gweber

0

:

,,
, : > d< :>,d

:^ : d > ,, >: d, X, > >: >? :B ,> ,
d ,: > ,, ,d>, , >> ,^ >,: , ,: ,B: ,: ,d> , , X,: >> > ,

,
,,, :: > :d::

, : : ,: >: >^:

=
, >

: >

, : :>^
> :

,
>,

, ,, d> >, :X> d>,:

,>, ,, :,d :

^,, , > :>^ ^>
,, d> >,^: >> > :,> ^

,, , >d,
: ^d , >< :> >

, ,^ >< ,,> :, , >

d,>^ : >>^> , d> <,
,> >> , >^

:>: ,> , >, :d> ,
: , : :>> : d >,^ :> dB ? , >: > d, >, <

X? ^ , >,,> ^,>
?: >? : > :,, >>: ,, ,,= > >>, X

:> ? : , ,, > > ,B, >
X

: ^,
= :: , > :, : : ,:,, ,d > d,=: ,^ ,,^ :^ >, X, >^ X: ,? X >^ X: ,X= >: :,, ,> X

,
d^ , > >, ,= , : >> , ::

, :d :, ? <, ,: : > >>>^, :: > > >: :, ^> ,>:
> ,: d d>^: >:, : ,^: :: d >^ , d:^^ X,: : d,d ^ d ^, B ^:^ ^,

: , ^, B= dd:B :, d^ , ::, B ,
^: ,B<^ :, , dd:,

:d, ^ ^B B BB , ,B :<> ,

220__
2

228
173__
15

173__
7

173__
17

112/1 193
182__
5

212
221__
2

210__
3

182__
6

173__
6

224__
21

1
1
/2 220__

1

.8__
1

173__
14

188
221__
1

173__
8

182__
7

.43213 2
1
5
/2 173__

9

173__
13

224__
1

111__
1

229
173__
5

227

182/8

225__
1

173__
4

.8__
2

225__
3

263
225__
4

173__
3

173__
11

.9180
225__
2

232 164
107__
1 29

0/
2 173__

2

1912
3
8 237 264

173__
1

251__
3

192233226
.71__
2

113__
1

.45
.46__
2

291110 262
.12250

174__
1

273.47.28 246241
107__
2

.11
240__
2

.71__
1

174__
10

115
154__
2

274

1
0
4 174__

3_ _ _

6

156__
11

174__
4_ _ _

251__
1

.52243
156/

12265__
2

275
174__
9

272__
2

244 155293292
.51

156__
10310/2.53

174__
6_ _ _1

0
3 271__

3
.69.27

156__
1

305102
174__
8

113__
2 17

5
291253

156__
8

.68
156__
9

174__
7_ _ _

260
101__
1

146__
3

271__
1

271__
2

100.24
258__
2

255

307/3

156/6

295__
3

154__
13

156__
2

290__
1

306
154__
12

28191
8

29
6268 26997

156__
4

302__
2

309/281
283__
22

8
598 278 3
1
1 154__

15

297__
1

295__
2

154__
11

187

178__
3

171
185

203170186
188 171189

200.41 .82 2
8
8191 198

197__
1

186190
194__
3

201202
197__
2

207__
2

203__
2

.79
197__
8

.37 16619
7/
6 197__

3

196__
3 28

3218__
2

197/7194__
4

182__
1

207__
1

195192
219__
3

207__
3

173__
22

.78
197__
5

194__
2

219__
4

187
182__
2

218__
1

208__
1

202209

1
9
7
/4 222__

2

196__
4

184
173__
19

205

.76

112__
2

208__
2

182__
3

218__
3

183
289

219__
2

210__
2

219__
1 222/3

173__
16

173__
18

189

182__
4

220__
3

.74223217
222__
1

173/21

173__
10

215__
1

231109
210__
1

173__
1217

3/
20230

239.85
265__
1

.49
240__
1

272__
1

156__
13

105
251__
2

252 .70

.56 294317
.25__
1

307/1
101__
2

.54 .66
156__
3

307__
2

156__
7

304
156__
5

87 267114
307__
4

276 282

99
283__
1

154/16
258__
1

302__
1

292/4290__
2

154__
3

280
93

154__
4

154__
8

2
9
5303

154__
7

146__
2

154__
10

150__
2

293

286__
1

147__
2

78__
3

154__
9

279
297__
2

29995
288.62 292/5

.84

2
9

9

.25__
2

147__
3

294
149__
2

286__
2

9__
1

2
10__
1

150__
1

154__
6

.13__
2

300287 309/3__
2

!
!

!

!

!

!
!

CA

CA CA CA

CA
CA

CA

<

<

<
<

< <
<

< <<

< << < <
<

<

<

<

<
<

<
<

<

=<

=<
=<=<

=<
=<

=<
=< =<

=<

=<

=<=<

=< =<=< =<=<

=<
=<=<

=<
=<

=<
=<

=<

=<

!

!

!

!

8

8

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

8

8

8

8

8

ngaberg

Bergfeld

177/3

177/2

177/1

177/4

<
T

<
T

0,2
D

0,2-0,5
WA

0,2-0,5
WA

0,2-0,5
BPL Bergfeld

WR

0,2-0,5
WA

0,2-0,5
DO

0,2-0,5
BPL 07

WA

4
A

0,2-0,5
BPL 02

WA

0,2-0,5
BPL 04

WA

0,2-0,5
WA

0,2-0,5
(504)

WA

HW

HW

HW

$

$10249BT

HW30

HW100

$ME

$ME

$ +$
ausgeb.

ERME

5Ç

MaßstabIST-Zustand 1:5.000

MaßstabSOLL-Zustand 1:5.000









  Seite 7 

 

G E M E I N D E :   L A N G  
 

 
Wort laut  zur  Änderung des  Flächenwidmungsplanes  5 .04  

"Hochfellner, Haibl-Lackner, Kicker" (Vereinfachtes Verfahren gem. StROG 2010, §39) 

 
Verordnung 
 
Verordnung über die vom Gemeinderat der Gemeinde Lang am ............................ beschlossene 

Änderung des Flächenwidmungsplanes 5.00 samt zeichnerischer Darstellung (unter Berücksichtigung 

der Beschlüsse hinsichtlich von Änderungen aufgrund von fristgerecht vorgebrachten Einwendungen 

bzw. der Einwendungen im Rahmen des Anhörungsverfahrens). 

 
§1 Die zeichnerische Darstellung besteht aus 1 Einzelblatt, das den IST- Zustand und den SOLL- 

Zustand darstellt, verfasst von krasser+krasser ZT-KG, St. Veiter-Straße 11A, 8045 Graz, und 

beruht auf der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Plangrundlage in digitaler Form 

(DKM) vom 18/10/2010 (Datum der Datenerstellung durch die Stmk. Landesregierung, 

GZ.:GZ.:LBD-GI 92.02-1/2010-071). 

 Diese zeichnerische Darstellung bildet einen integrierten Bestandteil dieser Verordnung und 

stellt die räumliche Gliederung der von der Änderung betroffenen Bereiche des 

Flächenwidmungsplanes 5.00 dar. 

§2 Die Festlegung von Grenzen im Flächenwidmungsplan sind Nutzungsgrenzen aufgrund der 

Lage in der Natur und den naturräumlichen Gegebenheiten. Geringfügige Abweichungen von 

Festlegungen aufgrund des aktuellen Katasterstandes sind an den naturräumlichen 

Gegebenheiten und den Zielsetzungen der örtlichen Raumplanung zu orientieren. 

 Die Abgrenzung des Baulandes erfolgt im allgemeinen deckungsgleich mit den auf der 

Planungsgrundlage ersichtlichen Grundstücksgrenzen bzw. derart, dass eine eindeutige 

Zuordnung zu sonstigen Bezugspunkten oder Bezugslinien gegeben ist. Sofern solche Grenzen 

nicht eindeutig sind, ist die Abgrenzung den beiliegenden Blättern zu entnehmen. Die im 

Wortlaut, Erläuterungsbericht und in den Plandarstellungen enthaltenen Grundstücksnummern 

entsprechen dem Katasterstand vom 18/10/2010 (GZ.: LBD-GI 92.02-1/2010-071). 

Nachträglich durchgeführte Grundstücksteilungen und Hausgrenzen, die in der digitalen 

Katastermappe (DKM) nicht eingetragen waren, wurden auf Grund von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellten Bauakten, sowie aktuellem Orthofoto (Quelle Gemeinde Lang) 

eindigitalisiert. 

 

27/07/2016
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§3 Im einzelnen sind folgende Parzellen von der Änderung betroffen: 

KG 66137 Langaberg 

a) Änderung von Grundstücksflächen lt. Verordnungsblatt IST-SOLL-Darstellung bzw. 

beiliegendem Auszug aus dem Katasterplan von bisher Freiland in „Allgemeines 

Wohngebiet“ mit einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,5 ("Kicker" ca. 300m2). 

b) Änderung von Grundstücksflächen lt. Verordnungsblatt IST-SOLL-Darstellung bzw. 

beiliegendem Auszug aus dem Katasterplan von bisher Freiland in „Aufschließungsgebiet 

für Allgemeines Wohngebiet“ mit einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,5 

("Hochfellner, Haibl-Lackner" ca. 1.100m2). 

Gesamtfläche der Änderung lt. EDV-Abfrage des Katasterplanes  ca. 1.400 m2  

§4 Bestehende Mängel: 

zu a) "Kicker" 

 Keine Mängel 

zu b) "Hochfellner, Haibl-Lackner" 

Die nachfolgend festgelegten Mängel betreffen sowohl die mit der Änderung 5.04 neu 

ausgewiesenen Aufschließungsflächen, als auch die lt. Flächenwidmungsplan 5.0 

ausgewiesenen Teilflächen der Parzellen 263 und 264 (Aufschließungsgebiet 06).  

 Sicherstellung einer geeigneten Zufahrtsmöglichkeit (max. Straßengefälle 12-14%) 

 Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der Grundlage einer 

wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung. Dabei muss auch nachgewiesen werden, dass die 

derzeitigen Niederschlagswasserabflussverhältnisse für den Gesamtbereich nicht 

verschlechtert werden.  

 Berücksichtigung der Vorgaben lt. geotechnischem Gutachten (siehe Beilagen).  

 Berücksichtigung der Baugrenzlinie lt. Bebauungskonzept | Strukturkonzept (Seite 5),  

Hauptgebäude | Wohngebäude dürfen nur südöstlich der Baugrenzlinie errichtet werden.  

§5 Baulandmobilisierung: 

Gem. §34 des StROG 2010, LGBl. 96/2014 idgF. ist die neu ausgewiesene Baulandfläche 

"Hochfellner, Haibl-Lackner" mit einer Baulandmobilisierungsmaßnahme zu belegen und wird 

- im Sinne des §35 (Privatwirtschaftliche Maßnahmen) - zwischen Gemeinde und 

Grundeigentümern eine Baulandvereinbarung abgeschlossen. 

 

§6 Die Rechtswirksamkeit der Flächenwidmungsplanänderung beginnt mit dem der 

Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden Tag. 
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ZUR FLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNDERUNG  5.04 "HOCHFELLNER, HAIBL-LACKNER, KICKER" 
 

„Vereinfachtes Verfahren gem. StROG 2010, §39“ 

GEMEINDE: LANG | KG: 66137 LANGABERG 

IM EINZELNEN SIND FOLGENDE PARZELLEN VON DER ÄNDERUNG BETROFFEN: 

a) Änderung von Grundstücksflächen lt. Verordnungsblatt IST-SOLL-Darstellung bzw. 

beiliegendem Auszug aus dem Katasterplan von bisher Freiland in „Allgemeines Wohngebiet“ mit 

einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,5 ("Kicker"). 

Grundstücksparzellen Nr.: Gesamtfläche  

275 tw. ca. 300 m2

b) Änderung von Grundstücksflächen lt. Verordnungsblatt IST-SOLL-Darstellung bzw. 

beiliegendem Auszug aus dem Katasterplan von bisher Freiland in „Aufschließungsgebiet für 

Allgemeines Wohngebiet“ mit einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,5 ("Hochfellner, 

Haibl-Lackner"). 

Grundstücksparzellen Nr.: Gesamtfläche  

262, 263, 264 (alle tw.) ca. 1.100 m2

Anmerkung: 
Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen 
Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Sind 
im Erläuterungsbericht zur Änderung Grundstücksnummern angeführt, dienen diese der Übersicht und haben 
keine rechtliche Verbindlichkeit. 

Grundeigentümer:   
 

Grst. 262 und 263 
EZ 120 | Horst Hochfellner | ADR: Algersdorferstraße 63, 8020 Graz 

Grst. 264 
EZ 21 | Karl Neubauer | ADR: Stangersdorf 1, 8403 Lebring 

Grst. 275 
EZ 123 | Christine Schnabel (Anm.: nunmehr Kicker) | ADR: Stangersdorf 2, 8403 Lebring 

Bezugsgrundlage Örtliches Entwicklungskonzept: 

Das Örtliche Entwicklungskonzept in der Fassung 5.0 der Gemeinde Lang, genehmigt von der Stmk. 

LR am 03/07/2013, GZ.: ABT13-10.10-L3/2013-104 wurde verfasst von krasser+krasser ZT-KG, 

8045 Graz. Die gegenständliche Änderung liegt innerhalb des örtlichen Siedlungsschwerpunktes 

"Umfeld der Bergfeldgründe", für welchen im konkreten Bereich die Zielsetzung einer Entwicklung 

"Wohnen" festgelegt ist. Die gegenständliche Flächenwidmungsplanänderung 5.04 steht somit in 

keinem Widerspruch zum rechtskräftigen ÖEK 5.0 der Gemeinde Lang. 
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Auszug aus der Legende zum Entwicklungsplan:

Rohstoffvorrangzone

Landwirtschaftliche Vorrangzone

Entwicklungsgrenzen
Siedlungspolitisch absolut

1

Entwicklungsgrenzen
Naturräumlich absolut

1

Lärm von der Straße

Entwicklungsgrenzen
Naturräumlich absolut

1

Wohnen, Bestand
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Tourismus, Bestand

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

Tourismus, Potenzial

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Industrie/Gewerbe, Bestand

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

Industrie/Gewerbe, Potenzial

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Zentrum Bestand
! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

Zentrum Potenzial
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EO Erhaltenswertes Ortsbild

Erholung/Sport/Freizeit

!( Geruchsemittent

Entwicklungsgrenzen
Siedlungspolitisch relativ

1

Zu berücksichtigende Pufferflächen$

$

&

Siedlungsschwerpunkt

Rohstoffhoffnungsgebiet

Auszug aus dem Entwicklungsplan     5.0

Gemeinde Lang

29.4.2016 Maßstab´ 1:5.000Graz,am

Plangrundlage GIS-Orthofoto (GZ.: LBD-GI 92.02-1/2010-071 vom 18/10/2010)

Endbeschluss Genehmigt von der Stmk. Landesregierung am 03/07/2013

GZ.: ABT13-10.10-103/2013-103
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Rechtsgrundlagen: 

 Stmk. Raumordungsgesetz 2010, idF. LGBl. 139/2015 
 Stmk. Baugesetz 1995 
 Stmk. Ortsbildgesetz 1977 
 Landesentwicklungsprogramm 2009, LGBl. 75/2009 
 Regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Leibnitz 
 LGBL. Nr. 76/2009   
 Örtliches Entwicklungsprogramm 5.0 der Gemeinde 
 Flächenwidmungsplan der Gemeinde 
 (Teil-) Bebauungsplan 
 
 
Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

   
 Digitaler Katasterplan (DKM) vom 18/10/2010 (Datum der Datenerstellung durch die Stmk. 

Landesregierung, GZ.: LBD-GI 92.02-1/2010-071) 

 Flächenwidmungsplan 5.00 

 
   
Besichtigung | Besprechung:   

 mehrfach 2015 und im April 2016 

Weitere Besichtigungen und Besprechungen mit den Grundeigentümern, Interessenten, sowie 

Vertretern des Gemeinde Lang.  

 
 
Selbst erarbeitete bzw. eingeholte Unterlagen: 

 
 Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 5.00 der Gemeinde Lang 

 Auszug aus dem Entwicklungsplan 5.00 der Gemeinde Lang 

 Übersicht Orthofoto (Quelle GIS-Stmk.) 

 Grundstücksverzeichnis vom 28/04/2016 
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GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis

Bezirksgericht 660 Leibnitz
Katastralgemeinde 66137 Langaberg

*******************************************************************************
Grundstücke:
Nr.
262       Einlage (EZ): 120
          Katastralgemeinde der EZ: 66137 Langaberg
          Fläche: 1370 m²
          Flächenermittlung: -
          Grenzkataster: Nein
          Adresse: -
263       Einlage (EZ): 120
          Katastralgemeinde der EZ: 66137 Langaberg
          Fläche: 895 m²
          Flächenermittlung: -
          Grenzkataster: Nein
          Adresse: -
264       Einlage (EZ): 21
          Katastralgemeinde der EZ: 66175 Stangersdorf
          Fläche: 1989 m²
          Flächenermittlung: -
          Grenzkataster: Nein
          Adresse: -
275       Einlage (EZ): 123
          Katastralgemeinde der EZ: 66137 Langaberg
          Fläche: 2248 m²
          Flächenermittlung: -
          Grenzkataster: Nein
          Adresse: Langaberg 42a

Gesamtfläche: 6502 m²
-------------------------------------------------------------------------------
Eigentümer der verzeichneten Grundstücke:

EZ    LNR
120       KATASTRALGEMEINDE 66137 Langaberg
        1 ANTEIL: 1/1
          Horst Hochfellner
          GEB: 1962-09-17 ADR: Algersdorferstraße 63   8020
123       KATASTRALGEMEINDE 66137 Langaberg
        1 ANTEIL: 1/1
          Christine Schnabel
          GEB: 1973-07-05 ADR: Stangersdorf 2   8403
21        KATASTRALGEMEINDE 66175 Stangersdorf
        1 ANTEIL: 1/2
          Karl Neubauer
          GEB: 1967-05-08 ADR: Stangersdorf 1, Lebring   8403
        2 ANTEIL: 1/2
          Ingrid Neubauer
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          GEB: 1972-05-20 ADR: Stangersdorf 1, Lebring   8403

*******************************************************************************

Grundstücksverzeichnis 28.04.2016 11:13:23
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1. Die Änderung 5.04 erfolgt gemäß § 39 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 (StROG 2010, 

idF. LGBl. 139/2015).   

2. Der Siedlungsbereich liegt in der Randzone des Ortsraumes von Lang (örtlicher 

Siedlungsschwerpunkt), die wichtigsten Gemeindeeinrichtungen (Volksschule, Kindergarten, 

Gemeindeamt, Kirche) sind in einem Umkreis von ca. 800m vorhanden. Bei der Neufläche 

handelt es sich um eine Südosthanglage, welche unmittelbar an bestehende 

Baulandausweisungen (Allgemeines Wohngebiet bzw. Aufschließungsgebiet für Allgemeines 

Wohngebiet) angrenzt. Die hangseitig (nordwestseitig) höher liegenden Flächen sind als Freiland 

ausgewiesen. Die Zufahrt erfolgt über die südöstlich angrenzende Gemeindestraße (Grst. 290/2), 

in welcher auch die Ortskanalisation verlegt ist. Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an 

die Ortswasserleitung  Lebring-St.Margarethen sicher gestellt, die Stromversorgung durch das 

Netz der Energie Steiermark.  

3. Zu §4 - Mängel: 

Bereich a) "Kicker" 

Hier wird lediglich eine kleinräumige Erweiterung von ca. 300m2 im unmittelbaren Anschluss 

an das bestehende Wohngebäude vorgenommen. Die Fläche soll für die Errichtung eines 

Swimming-Pools mit Nebengebäude für den Eigenbedarf genutzt werden, entsprechende 

Planunterlagen mit Geländeschnitten liegen der Gemeinde bereits vor, die Nachweise der 

Standsicherheit, Entwässerung etc. sind im Rahmen des Bauverfahrens zu prüfen.  

Bereich b) "Hochfellner, Haibl-Lackner"  

In diesem Fall erfolgt eine Erweiterung des noch unbebauten Aufschließungsgebietes (06) lt. 

Flächenwidmungsplan 5.0. Auf Grund der gegebenen Topographie und der umliegenden 

naturräumlichen Gegebenheiten wird in diesem Fall ein besonderes Augenmerk auf die 

Erschließung, Gebäudesituierung und der Meteorwasserbeseitigung zu legen sein. Die neu 

ausgewiesenen Teilflächen stellen eine Ergänzung des Aufschließungsgebietes (06) lt. 

Flächenwidmungsplan 5.0 dar, weshalb die festgelegten Mängel auch Bezug auf die gesamte 

Aufschließungsfläche nehmen.  

1. Zufahrtsmöglichkeit:  

Im Nahbereich zum Gemeindeweg (Grst. 290/2) weisen die Flächen eine deutliche 

Böschungslage auf, die in der Natur bestehende, unbefestigte Zufahrt (siehe Orthofoto) weist 

noch ein starkes Gefälle auf. Sollte dieser Weg für die Zufahrt zu den neuen Baulätzen 

ausgebaut werden, wäre das Gefälle und damit auch das Gelände entsprechend sensibel 

anzupassen (max. Straßenneigung 12-14%), aus fachlicher Sicht wäre eine gemeinsame 

Anbindung über die südlich bereits vorhandene Hauszufahrt (Grst. 229) zu forcieren. Da es 

sich hierbei um eine Privatzufahrt handelt, wäre dies aber nur mit Zustimmung der 

Eigentümer möglich.  
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2. Oberflächenentwässerung:  

Vor allem bei Starkregen treten im umliegenden Bereich immer wieder Probleme mit 

Hangwässern auf, die Bodenbeschaffenheit lässt meist eine Verrieselung auf eigenem Grund 

nicht zu (siehe auch beiliegende Gutachten). Bei einer Bebauung muss daher im Bauverfahren 

der Nachweis erbracht werden, dass sich die Meteorwasserabflussverhältnisse für den 

umliegenden Bereich  nicht verschlechtern. 

Von der Gemeinde wurde im Bereich des weiter südwestlich liegenden Grundstückes 164/7 

(siehe Beilage) bereits eine Retentionsfläche errichtet, die Einleitung der Hangwässer ist auch 

bereits projektiert (siehe Beilage), aber noch nicht umgesetzt, weshalb der Mangel lt. 

Flächenwidmungsplan 5.0 noch nicht als aufgehoben betrachtet werden kann.  

3. Berücksichtigung der Vorgaben lt. geotechnischem Gutachten:  

Die Flächen werden als bebaubar beurteilt, hinsichtlich der Fundamentierungen, 

Geländeveränderungen und auch der Meteorwasserbeseitigung werden aber konkrete 

Vorgaben getroffen, welche im Rahmen der Planung und des nachfolgenden Bauverfahrens zu 

berücksichtigen sein werden.  

4. Baugrenzlinie:  

Auf Grund der Hanglage wird der Nahebereich zur Gemeindestraße für die Ausbildung der 

Zufahrt erforderlich sein, die neuen Wohngebäude sollten aber derart situiert werden, dass 

diese noch als in die umgebende Bestandsstruktur eingebunden empfunden werden können. 

Da vom Bauwerber hangseitig auch die Errichtung eines sichtgeschützten Swimming-Pools 

geplant ist (wäre im Freiland nicht zulässig), wurde die Vorgangsweise gewählt, dass eine 

Baugrenzlinie (siehe Seite 5) festgelegt wurde, mit welcher die Situierung des Hauptgebäudes 

| Wohngebäudes eingeschränkt wird. 

Auf Grund der Kleinräumigkeit der Änderungsfläche und der bereits vorliegenden Unterlagen 

(geotechnische Gutachten inkl. Angaben zur Meteorwasserentsorgung, umgesetztes 

Retentionsbecken, projektierte Hangentwässerung) ist aus fachlicher Sicht der örtlichen 

Raumplanung die Erstellung eines Bebauungsplanes nicht erforderlich. Die Erfüllung sämtlicher 

Mängel lt. Verordnung kann im Rahmen des Bauverfahrens behandelt werden, da gem. StROG 

2010, §8(4) vor Aufhebung der Festlegung von Bauland als Aufschließungsgebiet im Sinne des § 

29 Abs. 3 die Erteilung von Festlegungs- und Baubewilligungsbescheiden nach dem 

Steiermärkischen Baugesetz dann zulässig ist, wenn  

a) die Bewilligungen der Erfüllung der fehlenden Baulandvoraussetzungen dienen oder  

b) die gleichzeitige Fertigstellung der fehlenden Baulandvoraussetzungen mit dem Bauvorhaben 

gesichert ist.   

4. Aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung bestehen gegen die gegenständliche 

Baulanderweiterung aus folgenden Gründen keine Bedenken:  

 Die beabsichtigte Erweiterung liegt im örtlichen Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde. 

 Es handelt sich um eine kleinräumige Fläche, für die keine sonstigen Ausschließungsgründe 

für eine kleinräumige Baulanderweiterung (Hochwasser, Lärm) vorliegen.  
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5. Baulandmobilisierungsmaßnahmen  

Durch die Änderung 5.04 werden zum Teil neue Bauparzellen geschaffen (Bereich Hochfellner, 

Haibl-Lackner), welche im Sinne des StROG, §35 („Privatwirtschaftliche Maßnahmen“) zu 

mobilisieren ist. Die entsprechenden Vereinbarungen  werden im Rahmen der Anhörungsfrist mit 

den Grundeigentümern abgeschlossen und nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss mit den 

Gesamtunterlagen vorgelegt werden. Der Bereich "Kicker" stellt eine kleinräumige 

Bestandserweiterung dar, welche für sich nicht als neuer Bauplatz zu beurteilen ist und für den 

demzufolge auch keine Baulandmobilisierung einzufordern ist.  

6. Nachweis des Baulandbedarfes 

In der Gemeinde Lang wurden bislang folgende Flächenwidmungsplanänderungen seit der 

Revision 5.0 durchgeführt: 

Nr.: B
ez

ei
ch

nu
ng

 

B
au

la
nd

ka
te

go
ri

e 

F
lä

ch
e 

(m
2)

 

F
ür

 F
lä

ch
en

bi
la

nz
 

an
re

ch
en

ba
r 

(m
2)

 

Umsetzungsstand 

5.01 Reisinger-Radl DO 6.900 1.260 Ein Teil der unbebauten Flächen wurde mittlerweile 

konsumiert 

5.02 "Langaberg-

Gewerbgebiet" 

L(GG) 

L(I1) 

bmh 

0 0 Es handelt sich um keine Änderung der Gesamtflächen 

gegenüber der Revision 5.0, auch ist auf Grund der 

Nutzung (Gewerbe, Industrie, Sondernutzung) keine 

Auswirkung auf die Flächenbilanz gegeben.  

5.03 "Tomberger" L(DO) 4.100 4.100  

5.04 "Hochfellner, 

Haibl-Lackner, 

Kicker" 

WA 

L(WA) 

1.400 1.100  

Gesamtsumme anrechenbare Fläche 6.460 m2 

 

Potenzielle Bauplätze durch Neuausweisungen seit der Revision 5.0 (bei Annahme 
einer durchschnittlichen Bauplatzgröße von 800m2 (gem. Repro-Leibnitz  idF. LGBl. 
76/2009, §2(6))  6.460 m2 / 800m2 =  8 

Seit Ausarbeitung der Unterlagen für den Flächenwidmungsplan 5.0 lt. Bekanntgabe 
der Gemeinde erteilte  Baubewilligungen für neu errichtete Wohneinheiten im 
Bauland (Stichtag lt. Flächenbilanz  5.0 => 2010)  19 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass seit der Flächenwidmungsplanrevision 5.0 erheblich 
mehr flächenverbrauchende Baubewilligungen erteilt wurden und damit eine Verbesserung des 
Mobilitätsfaktors gegenüber der Revision  5.0 gegeben ist.  
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7. Umweltprüfung gem. StROG 2010 idgF.  

Strategische Umweltprüfung - Prüfung der Erfordernis einer Umwelterheblichkeit 

Prüfschritt 2 
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Begründung / Erläuterung 
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Die Flächen liegen innerhalb von bereits im Zuge der 

Flächenwidmungsplanrevision 5.0 (ÖEK) auf ihre 

Umwelterheblichkeit überprüften Potenzialflächen, eine weitere 

Überprüfung ist daher nicht erforderlich 

Nein 

Zutreffendes ankreuzen 

Nach Prüfung der Ausschlusskriterien wird festgestellt: 

Auf Grund der im Einzelnen durchgeführten Untersuchungen kann festgehalten werden, dass 
eine Prüfung der Umwelterheblichkeit und in weiterer Folge die Erstellung eines 
Umweltberichtes für die Flächenwidmungsplanänderung 5.04 "Hochfellner, Haibl-Lackner, 
Kicker" nicht erforderlich ist. 
 

7. Eine Ausweisung der gegenständlichen Flächen als "Allgemeines Wohngebiet" bzw. als 

„Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet“ steht, wie bereits eingangs des 

Erläuterungsberichtes erwähnt, in keinem Widerspruch zum Örtlichen Entwicklungskonzept der 

Gemeinde Lang, die Ausweisung hat auf die Siedlungsentwicklung der Gemeinde auch keine 

sonstigen, nachteiligen Auswirkungen.  
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BEILAGEN: 
 
 Geotechnisches Gutachten Grst. 264 "Haibl" 

 Geotechnisches Gutachten Grst. 262 und 263 "Hochfellner" 

 Projektsplan Oberflächenentwässerung, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde am 14/03/2016 

 Baulandvereinbarungen 
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 Geotechnisches Gutachten Grst. 264 "Haibl" 
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 Geotechnisches Gutachten Grst. 262 und 263 "Hochfellner" 
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 Projektsplan Oberflächenentwässerung, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde am 14/03/2016 
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 Baulandvereinbarungen 

Durch die Änderung 5.04 werden zum Teil neue Bauparzellen geschaffen (Bereich Hochfellner, 

Haibl-Lackner), welche im Sinne des StROG, §35 („Privatwirtschaftliche Maßnahmen“) zu 

mobilisieren ist. Die entsprechenden Vereinbarungen  werden im Rahmen der Anhörungsfrist mit 

den Grundeigentümern abgeschlossen und nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss mit den 

Gesamtunterlagen vorgelegt werden. Der Bereich "Kicker" stellt eine kleinräumige 

Bestandserweiterung dar, welche für sich nicht als neuer Bauplatz zu beurteilen ist und für den 

demzufolge auch keine Baulandmobilisierung einzufordern ist.  
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ANHANG: 
 
 
Im Rahmen des in der Zeit vom 03/06/2016 bis 17/06/2016 durchgeführten, schriftlichen 
Anhörungsverfahrens wurden folgende Einwendungen bzw. Stellungnahmen eingebracht. 
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-- --   --     

Leermeldungen bzw. keine Einwendung oder Stellungnahme (sind auch in der Folge nicht weiter fachlich zu behandeln) 

 Stmk. Landesregierung, A13 
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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Abteilung 13 

An die 

Gemeinde Lang 

8403 Lang 6 

      

per Mail: gde@lang.steiermark.at  

      

      

      

      

      

 Umwelt und 
Raumordnung  

 

Bau- und Raumordnung 

örtliche Raumplanung 

Bearbeiter: Mag. Sommer/La 
Tel.: 0316/877-2526 
Fax: 0316/877-3490 
E-Mail: abt13-bau-raumordnung@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen! 

GZ:  ABT13-10.200-241/2015-5             Graz, am 6. Juni 2016 

Ggst.: Gemeinde Lang; 

Vereinfachtes Verfahren gem. § 39 ROG 2010 

Flächenwidmungsplanänderung VF 5.04 

Anhörung, Stellungnahme 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum ggst. Verfahren werden aus fachlicher Sicht grundsätzlich keine Einwände vorgebracht. 

 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Die Abteilungsleiterin 

i.V. 

Mag. Gernot Sommer 

 

 

 

Durchschrift ergeht an: 

1. Raumordnungsrecht, zH. Frau Dr. Liliane Pistotnig – im Hause 

2. Herrn Arch. Krasser & Krasser, St. Veiter Straße 11A, 8045 Graz, per Mail: office@arch-krasser.at  
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